
Hand eines prägnanten Beispiels sollen diese Besonder
heiten dargestellt werden:
Der 21jährige KOM-Fahrer H. kehrte am späten Abend 
von einer längeren Fahrt zurück. Er fuhr zunächst 
auf einer Landstraße hinter einem Pkw. Dieser ver
ringerte vor einer Linkskurve die Geschwindigkeit, 
und H. wallte ihn deshalb mit seinem КОМ über
holen. In der Kurve berührten sich beide Fahrzeuge 
während des Überholvorganges. Der Pkw geriet da
durch nach rechts gegen einen Baum.
Die Voraussicht eines möglichen Folgeneintritts ist in 
markanten Fällen dieser Art gewöhnlich ohne größere 
Schwierigkeiten nachzuweisen. Bei weniger eindeuti
gen Umständen kann sie aus folgenden Voraussetzun
gen abgeleitet werden:

1. Der Täter ist der kritischen Situation bzw. dem Ver
kehrsablaufs insgesamt bewußt zugewandt.

Die Zuwendung besteht vor allem in einem situations
gerechten psychischen Kontakt zu den Anforderungen. 
Sie muß nicht in jedem Fall mit einer ständigen, di
rekten sensorischen Verbindung zur Situation einher
gehen. Es besteht eine aktive psychische Beziehung zu 
den sich als kritisch erweisenden Umständen.
So „beschäftigte“ sich der KOM-Fahrer in dem ange
führten Beispiel bereits vor dem eigentlichen Überhol
vorgang mit dem Pkw. Er fuhr hinter ihm her und 
wartete auf eine Überholmöglichkeit, die er in der 
Kurve zu sehen glaubte, als der Pkw-Fahrer die Ge
schwindigkeit verringerte.

2. Der Täter erkennt bestimmte objektive oder sub
jektive Ausgangsbedingungen für eine Risikohandlung.
Er stellt den Eintritt oder die Herbeiführung von Be
dingungen im Verkehrsablauf oder im eigenen Zu
stand fest, die eine unsichere Weiterentwicklung er
möglichen können. So kann er bei sich einen bestimm
ten Ermüdungszustand — signalisiert z. B. durch To
nusverlust der Nackenmuskulatur — erkannt haben. Er 
erkennt also die Ausgangsbedingungen für einen mög
lichen Kausalverlauf zwischen einer pflichtverletzenden 
Handlung und negativen Folgen. K l a u s  hebt diesen 
Aspekt ebenfalls hervor; für ihn besteht die Voraus
sicht primär „in der abbildungsmäßigen Vorwegnahme 
künftiger Zustände unserer Umwelt, wobei von den 
gegenwärtigen und vergangenen Zuständen dieser Um
welt ausgegangen wird“4.
Im obigen Beispiel erfaßte der KOM-Fahrer die kri
tischen Bedingungen, nämlich, daß er mit einem relativ 
breiten Fahrzeug auf einer nicht sehr breiten Straße 
bei recht ungünstigen Wahrnehmungsbedingungen in 
einer Kurve (in den Verkehrsraum hineinragende 
Baumkronen) und schließlich bei offensichtlich redu
zierter Leistungsfähigkeit überholen müßte.

3. Der Täter erkennt die sich aus dem weiteren Zusam
menwirken der Ausgangsbedingungen ergebende Mög
lichkeit zur negativen Entwicklung der Verkehrs
situation.
Diese Einsicht beruht auf der Tatsache, daß die zu 
beurteilenden dynamischen Beziehungen unter be
stimmten Umständen im voraus nicht ganz sicher zu 
erfassen sind, weil entweder einzelne Elemente (z. B. 
lokale Besonderheiten der Fahrbahnbeschaffenheit) 
oder — bei richtigem Erfassen der Elemente — ihr Zu
sammenwirken nicht absolut voraussehbar sind. Die 
Voraussicht von Folgen besteht insofern in der unvoll
ständigen momentanen Voraussehbarkeit des zu erwar
tenden Verkebrsablaufs. Diese Lücken in der Voraus
sehbarkeit schließen zwangsläufig mögliche Störungen

4 Klaus, Kybernetik und Erkenntnistheorie, Berlin 1966, S. 84.

Prof. em. Dr. Arthur Wegner zum 70. Geburtstag
Am 25. Februar 1970 beging Prof. em. Dr. Arthur Wegner, 
der bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1965 als ordentlicher 
Professor für Strafrecht und Geschichte des Strafrechts an 
der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle 
gewirkt hat, seinen 70. Geburtstag.
Arthur Wegner ist einer der namhaften bürgerlichen Rechts
gelehrten, die in der Zeit des Faschismus wegen ihres ent
schlossenen Eintretens für Gerechtigkeit, Wahrheit und 
Menschlichkeit ständigen Verfolgungen ausgesetzt waren. 
Nachdem er 1937 aus seinem Amt als Professor an der Uni
versität Halle entlassen worden war, emigrierte Arthur Weg
ner 1939 nach England. Nach der Zerschlagung des faschi
stischen Staates nahm Arthur Wegner seine Lehrtätigkeit 
wieder auf. Im August 1946 wurde er zum Ordinarius für 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kirchenrecht an die Univer
sität Münster berufen.
Als Hochschullehrer hat er warnend seine Stimme gegen 
die Zerstörung der bürgerlichen Gesetzlichkeit unter dem 
Adenauer-Regime und insbesondere gegen die zunehmende 
Faschisierung der Strafrechtsideologie in Westdeutschland 
erhoben. Sein Lehrbuch „Strafrecht — Allgemeiner Teil“ 
(Göttingen 1951) ist deshalb von den reaktionären Straf
rechtsideologen Westdeutschlands ignoriert worden. Als sich 
Arthur Wegner auf einer Tagung des Nationalrats der Na
tionalen Front des demokratischen Deutschland im Juli 1957 
zum ersten deutschen Staat der Arbeiter und Bauern be
kannte, begann eine maßlose Hetze gegen ihn, die ihm 
sein Wirken in Münster unmöglich machte. Da er weitere 
Repressalien befürchten mußte, folgte Arthur Wegner 1959 
einem Ruf an die Juristische Fakultät der Universität 
Halle.
In der DDR, in der Arthur Wegner als Wissenschaftler und 
Hochschullehrer seine Heimat fand, hat er sich unermüdlich 
für die humanistischen Ziele des ersten sozialistischen Staa
tes auf deutschem Boden eingesetzt. Seine hohen Verdienste 
wurden von der Regierung mit der Verleihung des Vater
ländischen Verdienstordens gewürdigt.
Wir wünschen Prof. em. Dr. Arthur Wegner noch viele Jahre 
guter Gesundheit und Schaffenskraft.

im Verkehrsablauf ein. Die Voraussicht von Folgen ist 
also dann gegeben, wenn der Täter nicht mit voller 
Sicherheit alle wesentlichen Bedingungen des Fahr
vorgangs, die Einzelwirkungen sowie die dynamischen, 
komplexen Entwicklungsmöglichkeiten zu übersehen 
vermag.
Bei der Untersuchung von Verkehrsunfällen ist es oft 
schwierig, dem Täter die Voraussicht von Folgen nach
zuweisen. Es kann im Einzelfall sogar zweifelhaft sein, 
ob der leichtfertig handelnde Kraftfahrer überhaupt 
die Folgen vorausgesehen haben muß. Die Prägnanz der 
Folgenvoraussicht ist vielfach relativ gering. Deshalb 
erscheint es bei der Beurteilung der Voraussicht von 
Folgen nicht zweckmäßig, nur die mehr oder weniger 
klaren Vorstellungen des Täters über das Handlungs
ergebnis zu berücksichtigen. Analyse und Einschätzung 
der Voraussicht werden überzeugender, wenn vor allem 
die Erkenntnis unsicherer Handlungebedingungen den 
Ausgangspunkt bildet. Die unsicheren Handlungsbe
dingungen sind dem Täter am ehesten bewußt und 
schließen den Bezug zu negativen Folgen stets ein. 
Deshalb können Erkenntnis unsicherer Handlungsbe
dingungen und Folgenvoraussicht als funktionelle Ein
heit ohne weiteres identifiziert werden, wenngleich ihre 
erlebnismäßigen Repräsentanzen zu einem gewissen 
Grade voneinander abweichen können.
Die Folgenvoraussicht gelangt gewöhnlich nicht zu 
einer umfassenden bewußtseinsmäßigen Klarheit. Die 
Ursache dafür besteht — wenn von individuellen Vor
aussetzungen abgesehen wird — u. a. darin, daß auch 
der leichtfertig handelnde Fahrzeugführer nur so viel 
wagt, wie er sich und der Situation „Zutrauen“ kann.


